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Im Zuge der Dekarbonisierung der Energiewirt-
schaft bzw. zur Umsetzung der Klimaziele für 2050
brauchen die privaten, gewerblichen und indu-
striellen Verbraucher in ganz Europa ein zuverläs-
siges, effizientes und bezahlbares Energiesystem.
Insbesondere Wasserstoff wird eine bedeutende
Rolle bei der Deckung zukünftigen Energiebedarfs
und der Verwirklichung einer effizienten Energie-
wende spielen.

Zentraler Baustein ist dabei die Transformation
der Gaswirtschaft. In einer Übergangszeit wird
Erdgas ein wichtiger Energieträger in Europa blei-
ben. Sein Einsatz kann z.B. in hocheffizienten
Blockheizkraftwerken CO2-Minderungseffekte ge-
genüber z.B. der Kohleverstromung bewirken.
Langfristig muss aber der Gassektor so weiter ent-
wickelt werden, dass die Verwendung von CO2-
emittierendem Erdgas durch Wasserstoff- und
Biogase ersetzt wird. 

Die grüne molekulare Energieversorgung der Zu-
kunft ist eine notwendige Ergänzung der grünen
elektrischen Energieversorgung und die derzeitige
Erdgasnetzinfrastruktur ist ein wertvolles und un-
verzichtbares Asset auch für die grüne Energie-
versorgung der Zukunft, gleichermaßen wie dies
auch die Stromnetze sind. Die Kontinuität des Gas-
netzbetriebes im Übergang von fossiler Erdgas-
wirtschaft zur Wasserstoffwirtschaft als regulier-
tem Netzbetrieb erfordert ein Umdenken bei den
politischen Entscheidungsträgern und Regulie-
rungsbehörden, um die erforderlichen Investiti-
ons- und Finanzierungsstrukturen zu schaffen. In
diesem Beitrag untersuchen wir die regulatori-
schen Möglichkeiten, die das Potential der Was-
serstoffnetze freisetzen können. 

Der europäische Green Deal vom 11.12. 2019 iden-
tifiziert eine Reihe von Maßnahmen, die tiefgrei-
fende Veränderungen bewirken, hierzu gehört ins-
besondere die „Versorgung mit sauberer,
erschwinglicher und sicherer Energie“.1 Nach des-
sen Ziffer 2.1.2 bedarf es dafür der Einführung in-
novativer Technologien und Infrastrukturen. Na-
mentlich werden Wasserstoffnetze benannt, die es
somit europaweit zu entwickeln gilt. Dazu fordert
die Europäische Kommission ausdrücklich, dass
vorhandene Infrastrukturen und Vermögenswerte
modernisiert werden, damit sie weiterhin ihren
Zweck erfüllen und klimaresilient sind (siehe der
europäische Grüne Deal, a.a.O.). 

Der heute bestehende Erdgassektor zeichnet sich
durch ein Verbundnetz aus Leitungen aus, die na-
hezu alle Länder der Gemeinschaft miteinander
verbinden. Über Fern- und Verteilernetze wird Erd-
gas von den Aufkommensquellen im In- und Aus-
land bis zu den Letztverbrauchern transportiert,
ein erheblicher Anteil des Erdgases kommt dabei
aus außereuropäischen Quellen. Dieses einzigar-
tige Netz ist seit den 60er-Jahren historisch ge-
wachsen und stellt volkswirtschaftlich einen be-
trächtlichen Wert dar, der nicht ohne Not
gefährdet werden sollte. Deshalb müssen diese
Gasnetze im Sinne einer Transformation auf eine
neue Aufgabe vorbereitet werden: Den Transport
sauberer Gase.

Eine wichtige Rolle spielt hier der Wasserstoff,
diskutiert wird z.B. aber auch Ammoniak oder
nicht auf Erdgasqualität konditioniertes Biogas.
Anhand von Wasserstoff sollen die möglichen Mi-
grationspfade einer Transformation der Erd gas-
Infrastruktur aufgezeigt werden: 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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1. Grundsätzlich kann Wasserstoff dem transpor-
tierten Erdgas beigemischt werden; jedenfalls
ab einer bestimmten Konzentration müssten be-
stehende Netze dazu aber ertüchtigt werden. Da
die Erdgasnetze zugleich fortlaufend instand ge-
halten werden müssen, bietet sich eine voraus-
schauende Ertüchtigung („H2-Readyness“) an. 

2. Für bestimmte Anwendungen sind Netze erfor-
derlich, die nur Wasserstoff transportieren und
verteilen. Diese Netze sind zum Teil neu zu er-
richten und zum Teil durch die Modifikation be-
stehender Erdgasnetze zu gewinnen. Dazu müs-
sen Netzteile umgewidmet werden und sodann
ausschließlich Wasserstoff transportieren. 

Die bestehende Erdgas-Infrastruktur ist vielen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu
großen Teilen abgeschrieben und könnte zum
Buchwert in neue Wasserstoffnetze eingebracht
werden. Dazu ist eine Weiterentwicklung der
heutigen Erdgasnetzbetreiber zu „Kombinetzbe-
treibern“ erforderlich; diese können sowohl
Mischgas- als auch reine Wasserstoffnetze be-
treiben. Dieses Modell weist entscheidende be-
triebliche und volkswirtschaftliche Vorteile auf.

3. Schließlich bedarf es einer bedarfsgerechten
Weiterentwicklung des Fernleitungsnetzes, das
sich den ändernden Bedürfnissen der Verbrau-
cher anpassen muss. Durch die Veränderung der
Aufkommensquellen und möglicherweise Verla-
gerung von Verbrauchszentren sind ein umfäng-
licher Neubau sowie die Umwidmung von Trans-
portnetzen für Wasserstoff zu erwarten. 

Erdgasnetzbetreiber werden zukünftig erneu-
erbare Gase transportieren. Regulierte „Kombi-
netzbetreiber“ sind für eine Transformation
somit zwingend. 

Neue und umgewidmete Infrastruktur, siehe
Punkte 2 und 3, werden vor allem sortenreine Was-
serstoffnetze sein (überwiegend überörtliche
Transportnetze), da angesichts der Dekarbonisie-
rung ein steigender Bedarf der Industrie an reinem
Wasserstoff in der stofflichen sowie energeti-
schen Nutzung zu erwarten ist. Sofern durch diese
auch bestehende Verteilernetze erreicht werden,
bietet sich eine Beimischung am Netzkopplungs-
punkt an, siehe Punkt 1. 

Zur Klarstellung: Nach 2050 wird für Erdgas keine
Verwendung mehr bestehen. Die heutigen Netzbe-
treiber wird es weiterhin geben sowie auch Gas-
verteil- und Fernleitungsnetze, aber unter einem
neuen Vorzeichen. Sie werden nicht mehr Erdgas,
sondern grüne Gase transportieren.

Mit vorstehender Zielstellung ist die heutige Regu-
lierung des Erdgassektors nicht kompatibel; tat-
sächlich kann diese einer Dekarbonisierung sogar
entgegenstehen. Der geltende Rechtsrahmen auf
europäischer wie nationaler Ebene muss deshalb
auf die neue(n) Aufgabe(n) vorbereitet werden.
Dazu will dieses Papier einen Denkanstoß geben. 
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Zur Erreichung vorstehender Zielsetzung ist die
gleichrangige Integration klimaneutraler Gase in
das bestehende Regulierungssystem für Erdgas-
netze erforderlich. Bezweckte die Regulierung der
Energieinfrastruktur bislang vorwiegend die Libe-
ralisierung der Märkte, ist dieselbe nunmehr not-
wendig, um der historischen Aufgabe hin zu einer
klimaneutralen Gesellschaft gerecht zu werden.
Nur ein einheitliches Regelungsregime ermöglicht
eine Transformation der bestehenden Gastrans-
port-Infrastruktur, sodass diese weiterhin ihren
Zweck erfüllen kann und zugleich klimaresilient
wird. 

Im Kern muss jedenfalls Wasserstoff neben Erd-
gas2 in allen europäischen Richtlinien und gesetz-
lichen Bestimmungen benannt werden (soweit es
einer Festlegung auf eine konkrete Gasart bedarf).
Übergeordneten Normen, die Grundlage und Rah-
men anstehender Ermessensentscheidungen
sind, können sodann durch gassortenspezifische
Regelungen – wie heute bereits in vielfältiger Form
für Erdgasnetze – in nachgelagerten Verordnun-
gen, Festlegungen und Network Codes begleitet
werden, um gegenwärtige Regulierungsbedürf-
nisse umsetzen. 

Erweiterung des
Regulierungsrahmens
im Überblick

Um das Ziel eines einheitlichen gassortenübergrei-
fenden Europäischen Binnenmarkts zu erreichen,
müssen die Wertschöpfungsmöglichkeiten der be-
stehenden Erdgas-Infrastruktur genutzt werden.
Dies setzt allerdings voraus, dass die EU-rechtlich
Vorschriften dem Erdgasnetzbetreiber auch die
Mitwirkung beim Aufbau einer Wasserstoff-Infra-
struktur erlauben. Dem wird der aktuelle EU-recht-
liche Regulierungsrahmen nur teilweise gerecht. 

Die maßgeblichen Vorschriften für den Netzbe-
trieb sind in der Richtlinie 2009/73/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 (GasRL 2009) zu finden. Allerdings beziehen
sich diese Vorschriften nur auf Erdgasnetze. Dies
vermag zwar für Mischgasnetze, bei denen Was-
serstoff in das Erdgasnetz eingespeist wird, noch
kein Problem sein, weil für diese nach Art. 1 Abs. 2
GasRL 2009 die Vorschriften der GasRL 2009 ent-
sprechend gelten. 

Etwas anderes gilt jedoch bei reinen Wasserstoff-
netzen. Der Betrieb von Wasserstoffnetzen als sol-
che (z.B. der Betrieb eines unregulierten Wasser-
stoffnetzes neben einem regulierten Erdgasnetz
innerhalb einer Gesellschaft) wird unionsrechtlich
zwar nicht ausdrücklich verboten. Nichtsdesto-
trotz wird der Aufbau reiner Wasserstoffnetze
praktisch begrenzt, weil der aktuelle Regulierungs-
rahmen weder einen solche Netzausbau noch des-
sen Finanzierung mittels Gasnetzentgelten zu-
lässt. Insofern ist die rechtlich gesonderte
Behandlung der Erdgasnetze der notwendigen
Transformation des Erdgasnetzbetreibers nicht
zuträglich.

Demzufolge ist die GasRL 2009 als grundlegende
Vorschrift im europäischen Recht anzupassen. Die
ausdrückliche Bezugnahme auf Erdgas sollte ent-
fallen und dieses stattdessen nur mehr als Regel-
beispiel neben Wasserstoff aufführen. Eine ge-

Öffnung des EU-rechtlichen Rahmens

2 Bereits heute ist eine Beimischung von Wasserstoff in Erdgasnetze als Zusatzgas möglich, allerdings nur in den Grenzen der technischen Sicher-
heit bzw. der technischen Spezifikation („Off-spec“). 
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Die zuvor dargestellten notwendigen Änderungen
im Europäischen Recht stellen lediglich die grund-
legenden Bedingungen für einen gastypübergrei-
fenden integrierten Binnenmarkt dar. 

Nach Art. 194 (2) des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) berühren
energiepolitische Maßnahmen der Europäischen
Union allerdings „nicht das Recht eines Mitglied-
staats, die Bedingungen für die Nutzung seiner
Energieressourcen, seine Wahl zwischen ver-
schiedenen Energiequellen und die allgemeine
Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen“.

Damit obliegt auch die konkrete Ausgestaltung der
Regulierung alternativer Netze den nationalen Re-
gulierungen, die sich abhängig von den spezifi-
schen nationalen Märkten und Energiepolitiken
deutlich unterscheiden können. 

Nichtdestotrotz lassen sich einige Prinzipien na-
tionaler Regulierung ableiten, die angepasst wer-
den müssen, um dem Ziel eines dekarbonisierten
Gasbinnenmarktes gerecht zu werden. Diese wer-
den hier anhand des europarechtlichen Rahmens
nur exemplarisch dargestellt. 

Anpassungsbedarf im nationalen Recht

Die zukünftige Bedeutung von Wasserstoff und
weiteren CO2-freien Gasen für die Verteilernetze
ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.
Insoweit lassen sich Szenarien prognostizieren,
die von reinen Wasserstoffverteilnetzen, über Bio-
gasnetze bis hin zum gänzlichen Rückbau der Ver-
teilernetze für Erdgas reichen. Für die tatsächliche
Entwicklung der Verteilernetze werden vor allem
der technologische Fortschritt der Anwendungs-
möglichkeiten für Wasserstoff sowie die individu-
elle Situation vor Ort maßgeblich sein. 

Die heutigen Verteilnetzbetreiber können die mög-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund ihrer
langjährigen Erfahrung am besten bewerten, je-
doch sind sie in ihrem Entscheidungsspielraum
eingeschränkt, da de lege lata regulatorische Be-
schränkungen sowohl für Investitionen in alterna-

tive Gasinfrastrukturen als auch für den Rückbau
der Erdgas-Infrastruktur bestehen. Daher muss
der Planungsrahmen auch für Verteilnetzbetreiber
beginnend im EU-Recht geöffnet werden, um eine
rechtzeitige zukunftsgerechte Planung auch in
den Verteilernetzen zu ermöglichen.

Darüber hinaus sollten Fernleitungsnetzbetreiber
und Verteilernetzbetreiber durch den nationale
Regulierungsrahmen ermutigt werden, innovative
Aktivitäten zu unternehmen, die die Dekarbonisie-
rung des Gassektors unterstützen. Dazu sollten
auch Aktivitäten gehören, die nicht im Rahmen
herkömmlicher Regulierungsmechanismen finan-
ziert werden können, wie z.B. das Testen neuer
Netzanlagen für den Transport von Wasserstoff
und die Entwicklung von Managementprozessen
für gemischte und dedizierte Wasserstoffnetze. 

Zukunftsgerechte Entwicklung der nachgelagerten
Verteilernetze

meinsame europäische Entwicklung wird am Ende
auch zu einem gemeinsamen Binnenmarkt für
Wasserstoff führen. In der Folge müssten zudem
die nachgelagerten Rechtsvorschriften ausdrück-
lich auf Erdgas beschränkt werden (für diese be-
steht weiterhin Bedarf, solange eben auch noch ein
europäischer Binnenmarkt für Erdgas existiert).

Im nachfolgenden Kapitel wird herausgearbeitet,
welche EU-rechtlichen Vorschriften und Prinzipien
für die Regulierung im Gassektor gelten. Anschlie-
ßend wird untersucht, inwieweit diese die Integra-
tion von Wasserstoffnetzen hemmen und welche
Änderungen oder Maßnahmen erforderlich sein
könnten, um diese Hemmnisse zu überwinden.



Auf dem Weg in das neue Zeitalter der Gasnetze 7

Soweit de lege ferenda für Erdgasnetzbetreiber
der Ausbau eines Wasserstoffnetzes unter dem
Blickwinkel der Bedarfsgerechtigkeit ermöglicht
wird, stellt sich die Frage der Finanzierung. Hierbei
handelt es sich um spezifische Transformations-
kosten. Einerseits könnten „Kombinetzbetreiber“
ihre bestehenden Erdgas-Assets einbringen, z.B.
bei Umwidmung bestehender Netzteile. Anderer-
seits müssen aber gerade auch neue Wasserstoff-
netze errichtet werden. 

Die Finanzierung des Aufbaus der Wasserstoff-In-
frastruktur sollte aus den laufenden Einnahmen
aus der Erdgas-Infrastruktur erfolgen. Hierdurch
werden erhebliche Investitionen möglich, die durch
Ersparnisse bei der Integration teilabgeschriebe-
ner Erdgasleitungen in neue Netze sowie negative
Abschreibungseffekte, die durch eine Weiterver-
wendung der Erdgas-Infrastruktur erzielt werden,
gegenfinanziert werden. Überschlägig ist in einem
„Kombinetz“ deshalb kein wesentlicher Anstieg
der heutigen Tarife bzw. Netzentgelte zu erwar-
ten; tatsächlich entstehen sogar Vorteile gegen-
über einer endlichen Erdgasinfrastruktur, die im
Sinne des europäischen Grünen Deals in die Trans-
formation des Gassektors – d.h. den Aufbau von
Wasserstoffnetzen – eingebracht werden können. 

Eine wirtschaftliche Analyse3 zum Finanzierungs-
potential aus den Erdgasnetzen in Deutschland
heraus ergab, dass ca. 11 Mrd. Euro in Wasserstof-
netze im Zeitraum von 2021 bis 2050 (Ø € 368 Mio.
p. a.) bei Beibehaltung des Kostenniveaus im Sta-
tus Quo, d.h. gleichbleibende Netzentgelten, inve-
stiert werden könnten. Werden zugleich Sonderab-
schreibungen der Erdgasnetzbetreiber vermieden,
weil diese als Kombinetzbetreiber auch nach 2050
weiterbestehen können, erhöht sich der mögliche
Investitionsrahmen sogar auf ca. 16 Mrd. Euro im
genannten Zeitraum. 

Vereinfacht ergibt dies bei einem Betrachtungs-
zeitraum von 30 Jahren nur für Deutschland bei
gleichmäßiger Verteilung eine jährliche Investition

i. H. v. 534 Mio. Euro für die Transformation zu kli-
maresilienten Gasnetzen – ohne staatliche Sub-
ventionen. 

Es kann eine solche Betrachtung für Deutschland
nicht einfach 1:1 auf die Situation in der gesamten
EU übertragen werden. Es sind länderspezifische
Unterschiede in der Gasnetzinfrastruktur einer-
seits, sowie in der Regulierung andererseits, zu
berücksichtigen. Gleichwohl wird die These aufge-
stellt, dass die grundsätzliche Aussage für die Län-
der der europäischen Union insgesamt gilt und
damit durch die vorgeschlagene Regulierung die
Finanzierung der Wasserstoffnetzwirtschaft eu-
ropaweit möglich wird. Einzelheiten hierzu sind zu
untersuchen und entsprechende Regelungen aus-
zugestalten.

Es wird davon ausgegangen, dass Alternativen wie
eine separate Entwicklung weiterer Gasverbund-
netze volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Denn
einerseits wird auch zukünftig gasförmige Energie
transportiert werden, sodass Investitionen in Gas-
netze unumgänglich werden. Andererseits müss-
ten ohne eine Integration von Wasserstoff und
weiteren gasförmigen Energieträgern in den Erd-
gassektor Doppelstrukturen geschaffen werden.
Letztlich würde damit anstelle der geforderten
Transformation zu einer klimaresilienten Wirt-
schaft4 das bestehende Verbundnetz mit dem
Fortschreiten der Energiewende planwidrig ent-
wertet. 

Schließlich sind keine alternativen Vorschläge
eines Markthochlaufs für Wasserstoff ersichtlich,
die eine klimaneutrale Gaswirtschaft im Jahr 2050
erreichen könnten. Denn die andernfalls erforder-
liche europaweite, neu zu errichtende Infrastruk-
tur ist nicht aus dem Stand zu betreiben. Soweit
die Herstellung, der Transport und die (stoffliche)
Verwendung von Wasserstoff zusammengebracht
werden muss, ist der vorliegende Vorschlag die
einzige bekannte Möglichkeit, dem „Henne-Ei“-
Problem wirkungsvoll zu begegnen. 

Finanzierung einer Wasserstoff-Infrastruktur

3 BBH Corporate Finance, Berlin, April 2020.
4 Europäischer grüner Deal, siehe oben. 
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Nachfolgend wird untersucht, welche Maßnahmen notwendig werden, um eingangs erörterte Erwägungen
im europäischen Recht umzusetzen. 

Die grundlegende Vorschrift für die Regulierung
des Gasbinnenmarkts ist die GasRL 2009. Die
darin enthaltenen Regelungen sind allerdings nur
für Erdgas bestimmt. Gemäß Art. 1 Abs. 1 GasRL
2009 regelt sie die Fernleitung, Verteilung, Liefe-
rung und Speicherung von Erdgas, die Organisa-
tion und Funktionsweise des Erdgassektors, den
Marktzugang, die Kriterien und Verfahren für Ge-
nehmigungen sowie den Betrieb der Netze. 

Gemäß Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 gelten die mit die-
ser Richtlinie erlassenen Vorschriften für Erdgas
auch in nichtdiskriminierender Weise für Biogas
und Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, so-
weit es technisch und ohne Beeinträchtigung der
Sicherheit möglich ist, diese Gase in das Erdgas-
netz einzuspeisen und durch dieses Netz zu trans-
portieren. Somit werden sonstige Gase wie z. B.
Wasserstoff de lege lata nur lediglich mitgeregelt,
sofern diese in ein Erdgasnetz eingespeist wer-
den. Hierdurch ergeben sich sowohl bei der 
Beimischung von Wasserstoff in ein Erdgasnetz
als auch beim Betrieb von reinen Wasserstoff 
Probleme: 

Wird im Falle der Beimischung Mengen von Was-
serstoff dergestalt eingespeist, dass der Anteil
von Wasserstoff den von Erdgas überwiegt (> 50
%), ist fraglich, ob überhaupt noch von einer Ein-
speisung in ein Erdgasnetz im Sinne des Art. 1 Abs.
2 GasRL 2009 gesprochen werden kann und diese
Fälle vom Regulierungsrahmen der GasRL 2009
umfasst sind. 

Im Hinblick darauf, dass nach Art. 1 Abs. 2 GasRL
2009 die Regelungen dieser Richtlinie für sonstige
Gase nur dann gelten, wenn sie in ein Erdgasnetz
eingespeist werden, folgt zugleich, dass der sach-
liche Anwendungsbereich der GasRL 2009 nicht
für den Betrieb eines reinen Wasserstoffnetzes er-
öffnet ist. Oder mit anderen Worten: Der Betrieb
eines reinen Wasserstoffnetzes ist auf EU-recht-
licher Ebene derzeit unreguliert. 

Ob und inwieweit der Status Quo den Betrieb und
Ausbau eines Wasserstoffnetzes durch den Erdgas-
netzbetreiber hemmt und welche Maßnahmen zur
Überwindung von im Raum stehenden Hemmnissen
notwendig sind, wird im Folgenden untersucht.

Integration neuer (Wasserstoff-)Netze in regulierten
Netzbetrieb

BEGRIFF DES WASSERSTOFFS IM EU-RECHTLICHEN REGULIERUNGSRAHMEN

EU-rechtlicher
Regulierungsrahmen
und Prinzipien 3
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Aus der Perspektive der Betreiber von Erdgasnet-
zen stellt sich zunächst die Frage, ob und inwie-
weit unionsrechtliche Vorschriften dem Betrieb
von Wasserstoffnetzen als solches entgegenste-
hen. Diesbezüglich sind die EU-rechtlichen Vor-
schriften über die Entflechtung und den Marktzu-
tritt zu betrachten.

ENTFLECHTUNG – TRENNUNG DES
BETRIEBS VON WASSERSTOFFNETZEN
NOTWENDIG?

Mit der Entflechtung soll die Unabhängigkeit des
Fernleitungs- und Verteilernetzbetriebs von den
Tätigkeiten der Energieerzeugung und -beliefe-
rung sichergestellt werden, wodurch ein nichtdis-
kriminierender und transparenter Netzzugang zu
angemessenen Preisen gewährleistet werden soll
sowie um dem europäischen Ziel eines einheitli-
chen Energiebinnenmarkts näher zu kommen. Das
Entflechtungsgebot geht sogar so weit, dass sie
auch andere Sparten umfasst. Danach muss ein
Betreiber von Erdgasnetzen auch den von ihm un-
mittelbar oder mittelbar ausgeübten Vertrieb von
Strom entflechten. 

Adressaten der Entflechtung sind insbesondere
sog. vertikal integrierte Unternehmen. Darunter
fallen gemäß Art. 2 Ziff. 20 GasRL 2009 Erdgasun-
ternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, in
der und dieselben Personen berechtigt sind, direkt
oder indirekt Kontrolle auszuüben, wobei das be-
treffende Unternehmen bzw. die betreffende
Gruppe von Unternehmen mindestens eine der
Funktionen Fernleitung, Verteilung, LNG oder Spei-
cherung und mindestens eine der Funktionen Ge-
winnung oder Lieferung von Erdgas wahrnimmt.
Aufgrund der allgemeinen Formulierung sind so-
wohl Fernleitungsnetzbetreiber als auch Verteil-
netzbetreiber erfasst. Soweit ein Erdgasunterneh-

men zur Entflechtung verpflichtet ist, sieht die
GasRL 2009 verschiedene Entflechtungsmodelle
auf der Fernleitungsnetzebene5 sowie auf der 
Verteilnetzebene6 vor. Unter anderem muss ein
Erdgasunternehmen eine informatorische Ent-
flechtung gemäß Art. 16 GasRL 2009 (Fernleitungs-
netzbetreiber) bzw. Art. 27 GasRL 2009 (Verteil-
netzbetreiber) vornehmen. Danach ist es
verpflichtet, die Vertraulichkeit wirtschaftlich sen-
sibler Informationen, von denen es bei der Aus-
übung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt,
zu wahren sowie zu verhindern, dass Informationen
über seine eigenen Tätigkeit, die wirtschaftliche
Vorteile bringen können, in diskriminierender
Weise offen gelegt werden.7 Zudem dürfen sie wirt-
schaftliche sensible Informationen, die sie von
Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung des
Netzzugangs oder bei Verhandlungen hierüber er-
halten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch
verbundene Unternehmen nicht missbrauchen.8

Dem Betrieb von Wasserstoffnetzen durch Erd-
gasnetzbetreiber stehen die oben genannten Vor-
schriften über die Entflechtung nicht entgegen.
Neben rechtlichen Grenzen, ergeben sich aller-
dings praktische Einschränkungen. Dies gilt zum
einen für den Fall, dass der Erdgasnetzbetreiber
ein Wasserstoffnetz zum Zwecke der Beimischung
betreibt. Zum anderen gilt dies auch für die Fälle,
in denen er parallel zu seinem Erdgasnetz als
„Kombinetzbetreiber“ ein reines Wasserstoffnetz
betreibt oder als „solitärer Wasserstoffnetzbetrei-
ber“ sein bestehendes Erdgasnetz vollständig in
ein reines Wasserstoffnetz umwidmet. Denn in
diesen Fällen wird der Erdgasnetzbetreiber inner-
halb des Gasbereichs auf der Netzbetriebsseite
tätig, sodass dieser weder als vertikal integriertes
Unternehmen (Art. 2 Ziffer 20 GasRL 2009) noch
als horizontal integriertes Unternehmen (Art. 21
Ziffer 21 GasRL 2009) eingeordnet werden kann.

ENTFLECHTUNG UND MARKTZUTRITT

5 Auf der Fernleitungsnetzebene sieht die GasRL 2009 das Ownership Unbundling (Art. 9 GasRL 2009), das ISO-Modell (Art. 14 GasRL 2009) sowie
das ITO-Modell (Kap. IV GasRL 2009) vor.

6 Auf der Verteilernetzebene ist die Entflechtung in Art. 26, 27 GasRL 2009 geregelt.
7 Art. 16 Abs. 1, 27 Abs. 1 GasRL 2009.
8 Art. 16 Abs. 2, 27 Abs. 2 GasRL 2009.
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Darüber hinaus müssen die politischen Entschei-
dungsträger und Regulierungsbehörden prüfen, ob
die Marktakteure neue Möglichkeiten benötigen,
um den Übergang von Erdgas- zu Wasserstoffnet-
zen zu bewältigen. Zum Beispiel können rechtliche
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der
Wasserstoffproduktion und -speicherung Aktivi-
täten von Verteilnetzbetreibern außerhalb der der-
zeitigen Entflechtungsprinzipien erfordern.

Betrieb von Wasserstoffnetze zum Zwecke
der Beimischung

Soweit Erdgasnetzbetreiber ein Wasserstoffnetz
aus dem Grund betreiben, um Wasserstoff in ihr
bestehendes Erdgasnetz einzuspeisen, greift Art.
1 Abs. 2 GasRL 2009, wonach die Vorschriften der
GasRL entsprechend gelten. Hieraus folgt, dass
der Betrieb solcher Wasserstoffnetze rechtlich als
Betrieb von Erdgasnetze qualifiziert wird. Soweit
ein Erdgasnetzbetreiber ein Wasserstoffnetz zum
Zwecke der Beimischung betreibt, betreibt er
demzufolge durch die gesetzliche Anordnung in
Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 ebenso ein „Erdgasnetz“,
sodass eine Pflicht zur Entflechtung von vornher-
ein nicht bestehen kann.

Transformation zu einem „Kombinetzbetreiber“ 

Beabsichtigt der Erdgasnetzbetreiber als „Kombi-
netzbetreiber“, parallel zu seinem bestehenden
Erdgasnetz ein reines Wasserstoffnetz zu betrei-
ben, werden diese de lege lata vom Regulierungs-
rahmen der GasRL 2009 nicht umfasst (siehe
oben). Deshalb kann ein parallel betriebenes reines
Wasserstoffnetz zwar nicht über Art. 1 Abs. 2
GasRL 2009 rechtlich als „Erdgasnetz“ qualifiziert
werden. Nichtsdestotrotz ist auch der parallele
Betrieb eines unregulierten Gasnetzes wie z. B. der
eines reinen Wasserstoffnetzes letztendlich der
Sparte Gas zuzuordnen. Anders als bei Strom ist
der Betrieb von Wasserstoffnetzen somit nicht als
eine zu entflechtende andere Sparte einzuordnen.
Somit muss der Betrieb eines parallelen reinen
Wasserstoffnetzes nicht vom Betrieb des Erdgas-
netzes entflochten werden.

Transformation zu einem „solitären
Wasserstoffnetzbetreiber“

Beabsichtigt der Erdgasnetzbetreiber als „solitärer
Wasserstoffnetzbetreiber“, sein bestehendes Erd-
gasnetz vollständig zum Zwecke des ausschließli-
chen Betriebs eines reinen Wasserstoffnetzes zu
verwenden, ist eine entsprechende Umwidmung er-
forderlich. Die Umwidmung des Erdgasnetzes in ein
reines Wasserstoffnetz führt zwar dazu, dass letzt-
endlich ein Netz in der Sparte Gas betrieben wird.
Insoweit gelten die Ausführungen zur Transforma-
tion zu einem „Kombinetzbetreiber“ entsprechend.

Solch eine Umwidmung hat allerdings zugleich zur
Folge, dass der Erdgasnetzbetreiber im Rahmen
seiner Transformation zu einem „solitären Wasser-
stoffnetzbetreiber“, sein Erdgasnetz aufgibt.
Daher steht die Frage im Raum, ob die Vorschriften
über die Entflechtung die Aufgabe des Erdgasnet-
zes zum Zwecke des Betriebs von reinen Wasser-
stoffnetzen zulassen. Die Vorschriften über die
Entflechtung bezwecken, dass der Betrieb eines
Erdgasnetzes vom Vertrieb zu trennen ist (siehe
oben). Daraus folgt allerdings zugleich, dass eine
Entflechtung nur dann möglich ist, wenn überhaupt
noch ein Erdgasnetz betrieben wird. Denn soweit
der Betrieb eines Erdgasnetzes aufgegeben wird,
kann und braucht dieses auch nicht (mehr) ent-
flochten werden. Die mit der Umwidmung einher-
gehende vollständige Aufgabe des Erdgasnetzes
ist somit jedenfalls keine Frage der Entflechtung.9

MARKTZUTRITT – GENEHMIGUNGSPFLICHT
FÜR DEN BETRIEB VON
WASSERSTOFFNETZEN?

Gemäß Art. 4 Abs. 1 GasRL 2009 ist für den Betrieb
von Erdgasanlagen eine Genehmigung erforderlich.
Zwar wird der Begriff der „Erdgasanlage“ in Art. 2
GasRL 2009 nicht definiert, allerdings ist dieser
weit auszulegen und umfasst auch Fernleitungs-
und Verteilernetze.10 Nach Art. 4 Abs. 2 GasRL 2009
legen die Mitgliedsstaaten objektive und nichtdis-
kriminierende Kriterien fest, die ein Unternehmen
erfüllen muss, das den Betrieb von Erdgasnetzen

9 Die mit der Umwidmung einhergehende vollständige Aufgabe des Erdgasnetzes berührt vielmehr die Vorschriften über den bedarfsgerechten
Netzausbau und dessen Planung, siehe Kap. III Ziffer 2.

10 Indes ordnet Art. 4 Abs. 4 GasRL 2009 Vorgaben hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens für Verteilernetzes an.
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beantragt. Insoweit stellt sich für Erdgasnetzbe-
treiber die Frage, ob und inwieweit der Betrieb
eines Wasserstoffnetzes nach den oben genannten
Kriterien genehmigungspflichtig ist.

Betreibt ein Erdgasnetzbetreiber ein Wasserstoff-
netz zum Zwecke der Beimischung, wird über Art.
1 Abs. 2 GasRL 2009 das Wasserstoffnetz rechtlich
als „Erdgasnetz“ qualifiziert. Unter der Prämisse,
dass dem Erdgasnetzbetreiber für den Betrieb sei-
nes Erdgasnetze bereits eine Genehmigung erteilt
wurde, muss diese Genehmigung in der Konse-
quenz auch den Betrieb eines Wasserstoffnetzes
im Sinne des Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 umfassen,
das die Einspeisung von Wasserstoff in das bereits
genehmigte Erdgasnetz bezweckt.

Etwas anderes gilt jedoch bezüglich des Betriebs
eines reinen Wasserstoffnetzes, bei dem die Vor-

schriften in der GasRL 2009 nicht gelten. Insofern
besteht mangels Regulierung auch keine Geneh-
migungspflicht. Dies gilt nicht nur für den Fall,
dass der Erdgasnetzbetreiber als „Kombinetzbe-
treiber“ parallel zu seinem bestehenden Erdgas-
netz ein reines Wasserstoffnetz betreibt, sondern
auch für den Fall, dass er als „solitärer Wasser-
stoffnetzbetreiber“ sein bestehendes Erdgasnetz
vollständig in ein reines Wasserstoffnetz umwid-
met. Bei der Umwidmung werden die Regelungen
über den Marktzutritt von vornherein nicht be-
rührt, weil dort zwar der Betrieb eines Erdgasnet-
zes, aber nicht dessen Aufgabe unter einem Ge-
nehmigungsvorbehalt gestellt wird.11

Hieraus folgt, dass die Regelungen über den
Marktzutritt dem Betrieb eines Wasserstoffnetzes
aus den oben genannten Gründen nicht entgegen-
stehen. 

BEDARFSGERECHTER NETZAUSBAU

Betreiber von Erdgasfernleitungsnetzen und Be-
treiber von Erdgasverteilernetzen sind nach Art. 13
Abs. 1 lit. a) GasRL 2009 bzw. nach Art. 25 Abs. 1
GasRL 2009 verpflichtet, auf lange Sicht die Fähig-
keit des Netzes sicherzustellen, eine angemessene
Nachfrage nach Transport und Verteilung von Erd-
gas zu befriedigen sowie unter wirtschaftlichen
Bedingung und unter gebührender Beachtung des
Umweltschutzes und der Energieeffizienz in ihrem
Gebiet ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfä-
higes Netz auszubauen. Oder mit anderen Worten:
Der Netzausbau muss bedarfsgerecht erfolgen.

NETZENTWICKLUNGSPLANUNG

Unionsrechtlich werden alle Betreiber von Erdgas-
fernleitungsnetzen verpflichtet, gemeinsam Netz-
entwicklungspläne zu erstellen. Dabei ist auf na-
tionaler Ebene ein sog. nationaler zehnjährige
Netzentwicklungsplan (NEP) und auf der Ebene
der Europäischen Union ein sog. gemeinschafts-
weiter Netzentwicklungsplan (TYNDP) zu erstellen.

Gemäß Art. 22 Abs. 1 GasRL 2009 sind alle Erdgas-
unternehmen, die im Hoheitsgebiet des Mitglieds-
staats Erdgasfernleitungsnetze betreiben, ver-
pflichtet, der nationalen Regulierungsbehörde

Bedarfsgerechter Netzausbau und Netzentwicklungsplanung
Zwar lassen die Vorschriften über die Entflechtung sowie über den Marktzugang dem Betrieb eines Was-
serstoffnetzes als solches zu (siehe oben). Allerdings ist für dessen Betrieb der Aufbau einer entsprechen-
den Netzinfrastruktur erforderlich. Dies berührt insofern die unionsrechtlichen Regelungen über den Netz-
ausbau12 und dessen Netzentwicklungsplanung. Im Folgenden wird daher untersucht, ob und inwieweit
diese Bestimmungen den Ausbau von Wasserstoffnetzen sowie die Netzentwicklungsplanung zulassen.

BEDARFSGERECHTER NETZAUSBAU UND NETZENTWICKLUNGSPLANUNG

11 Die mit der Umwidmung einhergehende vollständige Aufgabe des Erdgasnetzes berührt vielmehr die Vorschriften über den bedarfsgerechten
Netzausbau und dessen Planung, siehe Kap. III Ziffer 2.

12 Mit Netzausbau ist sowohl der Ausbau eines bestehenden Netzes als auch der Aufbau eines neuen Netzes gemeint. 
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jedes Jahr nach der Konsultation aller einschlägi-
gen Interessenträger einen NEP vorzulegen. Unter
anderem muss der NEP wirksame Maßnahmen ent-
halten, um das Ziel der Angemessenheit des Net-
zes und der Versorgungssicherheit zu erreichen.

Nach Art. 8 Abs. 3 lit. b) der Verordnung (EG) Nr.
715/2009 des Europäischen Parlaments und des
Rates (FerngasZVO 2009) müssen alle Betreiber
von Erdgasfernleitungsnutzen im Hoheitsgebiet
aller Mitgliedsstaaten innerhalb des Verbands Eu-
ropäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas
(ENTSO (Gas)) alle zwei Jahre einen nicht binden-
den TYNDP verabschieden. Dieser beinhaltet ins-
besondere die Modellierung des integrierten Net-
zes, die Entwicklung von Szenarien und eine
Bewertung der Belastbarkeit des Netzes. 

Mit Hilfe des TYNDP soll die ENTSO (Gas) insbeson-
dere die Vollendung und das Funktionieren des
Erdgasbinnenmarkts sowie den grenzüberschrei-
tenden Handel fördern und die optimale Verwal-
tung, den koordinierten Betrieb und die sachge-
rechte technische Weiterentwicklung des
Erdgasfernleitungsnetzes gewährleisten (Art. 5
FerngasZVO 2009). Um diesen Vorgaben gerecht
zu werden, ordnet der europäische Gesetzgeber
daher die Vornahme von Prognosen sowohl für
den NEP (Art. 22 Abs. 1 GasRL 2009) als auch für
den TYNDP (Art. 8 Abs. 10 UAbs. 1 FerngasZVO
2009) an. Diese beziehen sich unter anderem auf
künftige Investitionen in die Netzinfrastruktur13,
den Bedürfnissen der Netznutzer14 oder den Be-
darf an Erdgas15.

DIE EIGENVERANTWORTLICHE ROLLE DER VERTEILERNETZE

Welche Auswirkungen sich auf Verteilernetze er-
geben, ist heute noch offen. Eine Variante ist bei-
spielsweise, Fernleitungsnetze mit ausschließlich
(Bio-)Methan und solche mit reinem Wasserstoff
parallel zu entwickeln. Andererseits mag es auch
Gasnetze mit – im Vergleich zu heute – stark erhöh-
tem Anteil an Wasserstoff geben. Die Verteiler-
netze indes werden wie heute durch die vorgela-
gerten Transportnetze aufgespeist. An den
Kopplungspunkten zu Verteilernetzen aber, die
etwa in Reichweite verschiedener Gastransport-
netzes sind, könnte auch eine Mischung der Gase
erfolgen. In Abhängigkeit regionaler Erzeugung
und des regionalen Bedarfs wären schließlich auch
reine Rohbiogas-Netze denkbar, ohne dass das
Biomethan, das Klär- oder Grubengas zuvor auf
Erdgasqualität konditioniert wurde. 

Hinzu kommt, dass auch Verteilernetze selbst
eine Entwicklung nehmen werden, wenn z. B. vor
Ort verstärkt auf Wärmenetze gesetzt wird. Die
zukünftigen Entwicklungen sind heute schwierig
eingrenzbar und der Nutzen von Wasserstoff im
Verteilernetz ist vor allem von zukünftigen Ver-

brauchsanwendungen abhängig, mithin sollte ein
nun zu schaffender regulatorischer Rahmen un-
terschiedliche Entwicklungen bereits berücksich-
tigen und ermöglichen.

Voraussichtlich wird es Mitgliedsstaaten geben,
die überwiegend auf Wasserstoff setzen, wäh-
rend andere Mitgliedsstaaten vorrangig z. B. eine
Biogasstrategie verfolgen, wiederum andere
werden womöglich unterschiedliche Gase in ihrer
nationalen Politik kombinieren. Wichtig ist aber,
dass die Expertise für die lokale Energieversor-
gung bei den Verteilnetzbetreibern bleibt. Auf
Basis des in Europa geltenden Subsidiaritäts-
prinzips sollten somit Verteilnetzbetreiber auf
Grundlage nationaler Regelungen dazu ermäch-
tigt werden, selbst zu entscheiden, wohin sie ihr
Netz entwickeln. In einer Region mag das Umwid-
men alter Erdgasnetze zu Wasserstoffnetzen
sinnvoll sein, in einer anderen aber womöglich
der Rückbau der Gasinfrastruktur zu Gunsten von
Wärmenetzen. Diese Entscheidungen müssen je-
doch vor Ort mit der lokalen Expertise von Ver-
teilnetzbetreibern getroffen werden. Der gegen-

13 Art. 22 Abs. 2 GasRL 2009 (NEP), Art. 8 Abs. 10 UAbs. 2 lit. a) FerngasZVO 2009 (TYNDP).
14 Art. 8 Abs. 10 UAbs. 2 lit. b) FerngasZVO 2009 (TYNDP).
15 Art. 22 Abs. 1 Satz 1 GasRL 2009 (NEP).
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wärtige Entscheidungsspielraum für Verteilnetz-
betreiber in den betrachteten Mitgliedsstaaten
ist aber eigentlich zu gering, da er ebenfalls wei-
testgehend auf Erdgas fokussiert ist sowie auf
einen Erhalt der Gasinfrastruktur abzielt – ein
Ausstieg aus der Gasversorgung ist somit gar
nicht möglich. 

Hier muss der Planungsrahmen für Verteilernetz-
betreiber geöffnet werden, wobei weiterhin Erwä-
gungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz,
Verbraucherschutz und maßgeblich Klimaschutz
getroffen werden sollen. Auch dazu bedarf es
heute aber einer Lockerung der Vorschriften eu-
ropäischen Rechts (siehe dazu sogleich).

NETZAUSBAU UND NETZENTWICKLUNGSPLANUNG VON WASSERSTOFFNETZEN

Sowohl die Vorschriften über den Netzausbau als
auch die über die Netzentwicklungsplanung bezie-
hen sich auf das Erdgasnetz. Während der Netz-
ausbau eines Wasserstoffnetzes zum Zwecke der
Beimischung sowie dessen Netzentwicklungspla-
nung sich im aktuellen EU-rechtlichen Regulie-
rungsregime ohne weiteres integrieren lassen, gilt
dies jedoch nicht für reine Wasserstoffnetze.

FÄLLE DER BEIMISCHUNG VOM
REGULIERUNGSRAHMEN ERFASST

Beabsichtigt der Erdgasnetzbetreiber den Ausbau
eines Wasserstoffnetzes aus dem Grund, um Was-
serstoff in das Erdgasnetz einzuspeisen, ist zu be-
rücksichtigen, dass solche Netze gemäß Art. 1 Abs.
2 GasRL 2009 rechtlich als „Erdgasnetz“ einzuord-
nen sind. Insoweit gelten daher die Vorschriften
über den Netzausbau und über die Netzentwick-
lungsplanung in der GasRL 2009 entsprechend.
Danach ist der Netzausbau eines Wasserstoffnet-
zes im Sinne des Art. 1 Abs. 2 GasRL jedenfalls
dann zulässig, soweit dieser bedarfsgerecht er-
folgt. Zudem sind solche Wasserstoffnetze sowie
dessen Ausbau im NEP und im TYNDP16 zu berück-
sichtigen.

PRAKTISCHE UNDURCHSETZBARKEIT BEI
REINEN WASSERSTOFFNETZEN

Geht es hingegen um den Ausbau von reinen Was-
serstoffnetzen sowie die diesbezügliche Netzent-
wicklungsplanung, gelten die Vorschriften in der

GasRL 2009 nicht. Anders als hinsichtlich der Be-
stimmungen über den Marktzutritt kann aus den
fehlenden rechtlichen Vorgaben keine Zulässigkeit
des diesbezüglichen Netzausbaus sowie der Be-
rücksichtigung in der (Wasserstoff-)Netzentwick-
lungsplanung hergeleitet werden. 

De lege lata bezieht sich das Kriterium der Be-
darfsgerechtigkeit allerdings sowohl im Hinblick
auf den Netzausbau als auch auf den NEP sowie
den TYNP ausschließlich auf Erdgas. Hieraus
folgt zugleich, dass derzeit nur der Ausbau eines
Erdgasnetzes und somit nicht der eines reinen
Wasserstoffnetzes bedarfsgerecht ist. Beabsich-
tigt ein Erdgasnetzbetreiber z. B. aufgrund eines
Wasserstoffbedarfs seiner Netznutzer den Aus-
bau eines reinen Wasserstoffnetzes, wäre dies
nach den aktuellen EU-rechtlichen Vorgaben
nicht bedarfsgerecht. Korrespondierend hierzu
kann auch die Netzentwicklungsplanung den Aus-
bau von reinen Wasserstoffnetzen nicht berück-
sichtigen.

Gerade im Hinblick auf die Dekarbonisierung ist der
Erdgasnetzbetreiber bestrebt, sich vom Erdgas-
netz abzuwenden und dieses in ein reines Wasser-
stoffnetzes umzuwidmen, was in der praktischen
Umsetzung einen entsprechende Netzausbau bzw.
Netzumbau erforderlich. Solch eine Transforma-
tion des Erdgasnetzbetreibers zu einem (grünen)
„solitären Wasserstoffnetzbetreiber“ lässt der ak-
tuelle EU-rechtliche Regulierungsrahmen aller-
dings nicht zu.

16 Zwar enthält die FerngasZVO 2009 eine dem Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 entsprechende Regelung. Da aber die FerngasZVO 2009 lediglich die Vor-
schriften in der GasRL 2009 konkretisiert und bereits Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 Wasserstoff zum Zwecke der Beimischung als Erdgas qualifiziert,
müssen in Kohärenz hierzu die Vorschriften der FerngasZVO und damit auch die über den TYNDP ebenso gelten. 
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GASSORTENÜBERGREIFENDER
NETZAUSBAU UND
NETZENTWICKLUNGSPLANUNG

Auch um dem Ziel eines einheitlichen, koordinier-
ten und künftig gassortierenübergreifenden Bin-
nenmarkts näher zu kommen, müssen die Vor-
schriften über den Netzausbau in den Art. 13 Abs.
1 lit. a), 25 Abs. 1 GasRL 2009 dergestalt modifiziert
werden, dass sie für den Ausbau von Gasnetzen
jeglicher Art gelten.

Gerade im Hinblick auf einen koordinierten Betrieb
nicht nur der Erdgasfernleitungsnetze, sondern
auch für Fernleitungsnetze jeglicher Art, sollten ein-
heitliche Regelungen auch bezüglich der Netzent-
wicklungsplanung gelten, um den oben beschriebe-
nen Hemmnissen entgegenzuwirken. Hier könnten
etwa die Regelungen über den NEP und den TYNDP
dergestalt modifiziert werden, dass sie alle Fern-
gasleitungsnetzbetreiber, d. h. auch Betreiber von
Ferngasleitungsnetzen für Wasserstoff, verpflichtet
sind, gemeinsam den NEP und TYNDP zu erstellen.
Jedenfalls steht auch hier fest: Es ist ein gassor-
tenübergreifender Netzentwicklungsplan notwen-
dig. Die gassortenübergreifende Netzentwicklungs-
planung muss vor allem bedarfsgerecht erfolgen. 

Der EU-rechtliche Regulierungsrahmen ist folglich
dahingehend anzupassen, dass die Fernleitungs-
netzbetreiber bei ihrer Planung nicht mehr auf den
Transport von Erdgas beschränkt sind, aber

• weiterhin ein bedarfsorientiertes Szenario ent-
wickeln, um zukünftige Transport wünsche an-
gemessen zu berücksichtigen,

• dabei die für das Szenario passende Gasart
wählen, insbesondere unter der Berücksichti-
gung einer stofflichen Verwendung von Wasser-
stoff und eine möglichen Beimischung dessel-
ben in nachgelagerte Netze,

• wobei über allem die Ziele der Klimaschutzge-
setzgebung stehen. 

Der Szenariorahmen, der zukünftig auch Wasser-
stoff beinhaltet, sollte demnach weiterhin unter
Hoheit der überregionalen Netzbetreiber entwik-
kelt werden. Dazu muss diesen erlaubt werden,
auch begründete Annahmen über die Entwicklung
der Wasserstoffwirtschaft in die Netzentwick-
lungsplanung einzubeziehen. 

Netzzugang
Soweit de lege ferenda die rechtlichen Hürden des Ausbaus von Wasserstoffnetzen sowie die der diesbe-
züglichen Finanzierung überwunden sind (siehe oben) und insoweit der Erdgasnetzbetreiber ein Wasser-
stoffnetz tatsächlich aus- bzw. aufbaut, stellt sich für diesen die Frage, ob und inwieweit er den Zugang
zu diesem gewährleisten muss. Da die zukünftigen Gasnetze jedoch vergleichbare Eigenschaften wie die
bestehenden aufweisen, ist nicht anzunehmen, dass Dritte anders behandelt werden könnten.

NETZZUGANG FÜR JEDERMANN

HINTERGRUND 

Gemäß Art. 32 GasRL 2009 und Art. 14 Abs. 1 UAbs.
1 lit. a) FerngasZVO 2009 gewährleisten die Mit-
gliedsstaaten die Einführung eines Systems für den

Zugang Dritter zum Fernleitungs- und Verteilernetz.
Die Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kun-
den, einschließlich Versorgungsunternehmen, und
wird nach objektiven Kriterien und ohne Diskrimi-
nierung von Netzbenutzern angewendet. 
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Nach Art. 35 GasRL 2009 können Erdgasunterneh-
men bzw. Netzbetreiber den Netzzugang nur in
den folgenden Fällen verweigern. Ein Verweige-
rungsgrund besteht, wenn 

• sie nicht über die nötige Netzkapazität verfügen
oder 

• der Netzzugang eine möglichst sichere, preis-
günstige, verbraucherfreundliche, effiziente und
umweltverträgliche leitungsgebundene Versor-
gung der Allgemeinheit mit zunehmend auf er-
neuerbaren Energien beruhenden Gas (Art. 3
Abs. 2 GasRL 2009) verhindern würde oder

• ihnen wegen ihrer im Rahmen von Gasliefe-
rungsverträgen eingegangenen unbedingten
Zahlungsverpflichtungen ernsthafte wirtschaft-
liche und finanzielle Schwierigkeiten (Art. 48
Abs. 1 GasRL 2009) entstehen würden. 

Die oben genannten Regelungen über den Netzzu-
gang sind allerdings kein Selbstzweck. Vielmehr
bezwecken sie die aus der Inhaberschaft eines
Erdgasnetzes folgende natürliche Monopolstellung
des Netzbetreibers und der damit verbundenen
Gefahr von Diskriminierungen der Netznutzer da-
hingehend zu entschärfen, indem dem Erdgas-
netzbetreiber ein Kontrahierungszwang auferlegt
wird (Art. 32 GasRL 2009, Art. 14 Abs. 1 UAbs. 1 lit.
a) FerngasZVO) und hiervon nur in Ausnahmefällen
abgewichen werden kann (Art. 35 GasRL 2009).

GASSORTENÜBERGREIFENDER
KONTRAHIERUNGSZWANG ERFORDERLICH

Die oben beschriebenen Pflichten gelten jedenfalls
für den Betrieb von Mischgasnetzen, die der Ein-
speisung von sonstigen Gasen wie z. B. Wasser-
stoff in das Erdgasnetz dienen. Denn über Art. 1
Abs. 2 GasRL 2009 gelten die Vorschriften über den
Netzzugang auch für die Fälle der Beimischung. 

Geht es jedoch um den Betrieb von reinen Wasser-
stoffnetzen, sind rechtliche Rahmenbedingungen
hinsichtlich des Netzzugangs aktuell nicht vorhan-
den. Mangels diesbezüglicher Regulierung können
Betreiber von reinen Wasserstoffnetzen frei be-
stimmen, ob sie Netznutzern den Zugang zu ihrem
Wasserstoffnetz gewährleisten oder verweigern.
Wie der Betrieb eines Erdgasnetzes stellt aller-
dings auch der Betrieb eines Wasserstoffnetzes
ein natürliches Monopol dar. Demnach besteht
auch hier die Gefahr, dass Netznutzer diskriminiert
werden und ihnen der Zugang zum Wasserstoff-
netz verweigert wird, ohne dass ein sachlicher
Rechtfertigungsgrund, wie ihn etwa Art. 35 GasRL
2009 für das Erdgasnetz vorsieht, vorliegt.

Daher ist es erforderlich, dass für alle Gasnetze
einheitliche Vorschriften Anwendung finden. Hier
könnten etwa die oben bezeichneten Vorschriften
über den Netzzugang dergestalt modifiziert wer-
den, dass sie gassortenübergreifend für allen
Netzbetreiber verpflichtend sind.

ENTRY-/EXIT-SYSTEM UND GLEICHWERTIGE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Während die FerngasZVO 200517 noch keine Vor-
gabe hinsichtlich eines bestimmten Modells zur
Gestaltung der Tarife enthielt, sieht Art. 13 Abs. 1
UAbs. 4 FerngasZVO 2009 nunmehr eine weiter-
gehende Harmonisierung vor. Danach dürfen Ta-
rife nicht auf der Grundlage von Vertragspfaden
(point-to-point-system) erhoben werden, sondern
müssen vielmehr dem Entry-Exit-Modell entspre-
chen. Kernpunkt des Entry-Exit-Modells ist die
getrennte Buchung von Kapazitäten an einem Ein-

speise- und einem Ausspeisepunkt eines Netzes,
die beliebig miteinander kombiniert werden kön-
nen, ohne dass eine Bepreisung des Vertragspfa-
des stattfindet. Netzbetreiber müssen Ein- und
Ausspeisepunkte demnach getrennt anbieten.
Der Netznutzer muss also nicht den konkreten
Transportpfad durch ein Netz buchen, sondern er-
hält das Recht, Gas an einem von ihm gebuchten
Einspeisepunkt einzuspeisen und an dem ge-
buchten Ausspeisepunkt wieder abzurufen. Für

17 Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005.
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den Netznutzer reduzieren sich die Transaktions-
kosten und der Aufwand demnach erheblich, weil
er nur zwei Verträge abschließen muss, jeweils
einen mit dem Netzbetreiber des Ein- bzw. Aus-
speisepunkts. Darüber hinaus muss der Betreiber
eines Erdgasfernleitungsnetzes, der verschiedene
Kunden dieselbe Dienstleitung anbietet, diesen
gleichwertige Vertragsbedingungen anzubieten,
indem er entweder harmonisierte Transportver-
träge oder einen gemeinsamen Netzcode benutzt
(Art. 14 Abs. 1 UAbs. 2 FerngasZVO 2009). Hier-
durch sollen Diskriminierungen zulasten der Netz-
nutzer entgegengetreten werden.

Insoweit stellt sich die Frage, inwieweit das Erfor-
dernis gleichwertiger Vertragsbedingungen auch
in Bezug zu Wasserstoffnetzen greifen. Wie oben

bereits erläutert, sind Wasserstoffnetze zum
Zwecke der Einspeisung von Wasserstoff in das
Erdgasnetz rechtlich als „Erdgasnetz“ einzuord-
nen. Hieraus folgt zugleich, dass für Wasserstoff
im Sinne des Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 ebenso die
Vorschriften in Art. 13 Abs. 1 UAbs. 4 FerngasZVO
2009 sowie Art. 14 Abs. 1 UAbs. 2 FerngasZVO 2009
gelten.

Eine derartige Verpflichtung besteht de lege lata
jedoch nicht für Betreiber von reinen Wasserstoff-
fernleitungsnetzen. Aus den oben beschriebenen
Vorzügen des Zweivertragsmodells und dem Erfor-
dernis gleichwertiger Vertragsbedingungen sollten
nichtsdestotrotz die oben beschriebenen Regelun-
gen gassortenübergreifend für alle Fernleitungs-
netzbetreiber gelten.

TARIFGESTALTUNG ZUR FINANZIERUNG DER WASSERSTOFF-INFRASTRUKTUR

Wie weiter oben bereits festgestellt, ist allein die
Finanzierung der Wasserstoff-Infrastruktur durch
die Tarife bzw. Netzentgelte für die Nutzung der
Erdgasnetze volkswirtschaftlich sinnvoll. Daher
steht die Frage im Raum, ob und inwieweit unions-
rechtliche Vorschriften de lege lata einer Tarifge-
staltung in diesem Sinne entgegenstehen. 

Materiell-rechtliche Vorgaben für die Bestimmung
von Tarifen sind in der GasRL 2009 nur vereinzelt
zu finden. So normiert Art. 41 Abs. 10 Satz 1 GasRL
2009 die Befugnis der nationalen Regulierungsbe-
hörde, Tarife zu ändern, um sicherzustellen, dass
sie angemessen sind und nichtdiskriminierend an-
gewendet werden. Der unbestimmte Rechtsbegriff
der Angemessenheit bedarf der Konkretisierung
durch Auslegung. Insoweit enthalten die Erwä-
gungsgründe der GasRL 2009 wichtige Anhalts-
punkte, wonach die Netzentgelte diskriminierungs-
frei (ErwG 23, 32 GasRL 2009), transparent (ErwG
23 GasRL 2009) und kostenorientiert (ErwG 32
GasRL 2009) kalkuliert werden müssen. Das Prinzip
der Kostenorientierung wird dahingehend konkre-
tisiert, dass gemäß Art. 41 Abs. 6 lit. a) Satz 2 GasRL
2009 Tarife so zu gestalten sind, dass durch not-
wendige Investitionen in die Netze zugleich die Le-
bensfähigkeit der Netze gewährleistet ist.

Fraglich ist hier, ob und inwieweit die oben ge-
nannten Prinzipien, insbesondere Art. 41 Abs. 6 lit.
a) GasRL 2009 eine Tarifgestaltung zulassen, bei
dem der Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur
durch die Nutzer von Erdgasnetzen mittels der von
ihnen zu zahlen Tarife bzw. Netzentgelte mitfinan-
ziert wird. 

FINANZIERUNG VON WASSERSTOFFNETZEN
ZUM ZWECKE DER BEIMISCHUNG ZULÄSSIG

Die Tarifgestaltung in Art. 41 Abs. 6 lit. a) Satz 2
GasRL 2009 bezieht sich auf Erdgasnetze. Daher
sind unter Tarife in diesem Sinne nur solche zu
verstehen, welche die Netznutzer von Erdgasnet-
zen zu zahlen haben. Da der Ausbau von Wasser-
stoffnetzen zum Zwecke der Beimischung über
Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 allerdings rechtlich
ebenso als „Erdgasnetz“ einzustufen ist (siehe
oben), greift auch hier Art. 41 Abs. 6 lit. a) Satz 2
GasRL 2009. Dies hat zur Folge, dass die von Netz-
nutzern von Erdgasnetzen zu zahlenden Tarife
auch der Finanzierung dieser Netze dienen dürfen,
soweit es sich um eine notwendige Netzinvesti-
tion im Sinne des Art. 41 Abs. 6 lit. a) Satz 2 GasRL
2009 handelt.
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KEINE FINANZIERUNG VON REINEN
WASSERSTOFFNETZEN MÖGLICH

Ganz anders gestaltet sich die Rechtslage für den
Fall, die eben bezeichneten Tarife zur Finanzierung
des Ausbaus von reinen Wasserstoffnetzen zu nut-
zen. Wie auch die Vorschriften über den Netzaus-
bau sowie über die Netzentwicklungsplanung in der
GasRL 2009 und in der FerngasZVO 2009 sich allein
auf Erdgasnetze beziehen (siehe oben), gilt dies in
Kohärenz hierzu auch für Art. 41 Abs. 6 lit. a) Satz 2
GasRL 2009. Danach können nach der derzeitigen
Rechtslage die Nutzer von Erdgasnetzen allein mit
Tarifen belastet werden, welche die Finanzierung
von notwendigen Investitionen in das Erdgasnetz

bezwecken. Eine gassortenübergreifende Finanzie-
rung durch eine tarifliche Belastung von Nutzern
von Erdgasnetzen ist damit nicht zulässig. 

GASSORTENÜBERGREIFENDE
FINANZIERUNG 

Den oben beschriebenen Hemmnissen kann nur
damit entgegengetreten werden, indem einheit-
liche Rahmenbedingungen in Bezug auf die Fi-
nanzierung von Netzen jeglicher Art geschaffen
werden, die zugleich auch eine gassortenüber-
greifende Finanzierung ermöglicht. Indes bietet
es sich an, die Regelungen über die Tarifgestal-
tung entsprechend zu modifizieren. 

Bisweilen wird im Hinblick auf die Klimaresilienz
eine grundlegende Diskussion darüber geführt, ob
die Zulassung von blauem Wasserstoff – erzeugt
durch Abscheidung von CO2 und dauerhafte Spei-
cherung (CCS) bzw. Weiterverwendung (CCU) – in
einem Netzzugangsmodell der zukünftigen Gasin-
frastruktur negative Auswirkungen hat. Dies gilt in
ähnlicher Weise für Wasserstoff aus anderen Quel-
len; unstreitig ist lediglich, dass grüner Wasser-
stoff – aus erneuerbaren Strom mittels Elektrolyse
gewonnen – stets willkommen ist.

Vorliegendes Konzept für die zukünftige gassor-
tenübergreifende Regulierung will der (politi-
schen) Diskussion hierüber nicht vorgreifen. Klar-
gestellt werden soll insoweit lediglich, dass sich
die Frage in einem System, welches noch nicht
ausschließlich grüne Gase transportieren kann,
nicht stellt. Einstweilen ist für den Markthochlauf
jede Form von Wasserstoff nutzbar zu machen,
solcher aus als nicht opportun identifizierten
Quellen vermag später aus den Netzen verdrängt

zu werden; hierzu gibt es einschlägige Erfahrun-
gen aus dem Stromsektor. 

Im Ergebnis lässt sich dieser Streit mit einem Ein-
speisevorrang für erneuerbare Energien lösen
unter dem Vorbehalt, dass grüner Wasserstoff und
andere Gase gemäß der Richtlinie (EU) des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. De-
zember 2018 (RED II) als erneuerbare Energie de-
finiert werden. Soweit erforderlich, prüfen daher
die Mitgliedssaaten gemäß Art. 20 Abs. 1 RED II die
Notwendigkeit, die bestehende Gasinfrastruktur
auszuweiten, um die Einspeisung von Gas aus er-
neuerbaren Quellen zu erleichtern. Die konkrete
Ausgestaltung des Einspeisevorrangs ist demnach
Sache des nationalen Gesetzgebers. So hat er ins-
besondere im Fall von fehlenden Netzkapazitäten
die Frage zu beantworten, wie der gemäß Art. 20
Abs. 1 RED II zustehende Anspruch auf vorrangige
Einspeisung zu verwirklichen ist, soweit mehrere
Einspeiser von erneuerbaren Gasen miteinander
konkurrieren.

Regulatorische Aspekte der Dekarbonisierung
Weitere Aspekte der Regulierung können einstweilen aufgeschoben werden. Bestimmte Annahmen für die
Übergangszeit müssen jedoch bereits jetzt getroffen werden. Der Schwerpunkt des vorliegenden Papieres
liegt zwar auf der zukünftigen Regulierung der Gasinfrastruktur, in jedem Fall ist aber am Anfang die Ver-
fügbarkeit ausreichender Mengen von Wasserstoff (oder anderen grünen Gasen) im System entscheidend.

EINSPEISEVORRANG
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Gemäß Art. 19 Abs. 2 UAbs. 1 Satz 1 RED II sorgen
die Mitgliedsstaaten dafür, dass auf Anfrage eines
Produzenten von Energie aus erneuerbaren Quellen
grundsätzlich ein Herkunftsnachweis ausgestellt
wird. Solche Herkunftsnachweise können nach Art.
19 Abs. 7 Satz 1 lit. b) Nr. ii) RED II ausdrücklich auch
für Gas, inklusive Wasserstoff ausgestellt werden.

Aus der Sicht des Netzbetreibers stellt sich für ihn
unter anderem die Frage, ob und inwieweit durch
Herkunftsnachweise die „grüne Eigenschaft“ von
Wasserstoff in Bezug auf seine Pflicht aus Art. 20
Abs. 1 RED II nachgewiesen wird und der Netzbe-
treiber jedenfalls dann zur vorrangigen Einspei-
sung verpflichtet ist, wenn der Einspeiser einen
entsprechenden Herkunftsnachweis vorlegt. Aus
der Sicht des Endkunden könnte ein System für

Herkunftsnachweise zudem den Zweck erfüllen,
die Herkunft grünen Wasserstoffs anhand objek-
tiver, transparenter und nichtdiskriminierender
Kriterien zu garantieren.18

Solche Rechtswirkungen werden den Herkunfts-
nachweisen gemäß Art. 19 Abs. 2 UAbs. 6 RED al-
lerdings ausdrücklich nicht eingeräumt. Derzeit
können Herkunftsnachweise im Sinne der RED II
unter anderem lediglich die stoffliche Verwendung
von Wasserstoff zertifizieren, sodass Herkunfts-
nachweise vielmehr auf der Ebene der Erzeugung
und Produktion, insbesondere in der Stahlproduk-
tion, als auf der Ebene des Netzbetriebs eine Rolle
spielen. Daher ist dies für den Gastransport und
die Verteilung sowie die zugehörige Infrastruktur
eher weniger relevant.

HERKUNFTSNACHWEISE (ZERTIFIZIERUNG)

Schutz von Endkunden
Eine Schlüsselrolle für die Umstellung eines Net-
zes, beispielsweise von Erdgas auf Wasserstoff,
spielt die Umstellung der Verbrauchsgeräte.
Neben der Transportebene, die sich im regulier-
ten System als Recht auf Netzzugang ausdrückt,
ist insofern eine sachgerechte Lösung im Hinblick
auf den Umgang mit Neu- und Bestandskunden
der Netzbetreiber zu finden, die ihrerseits Anfor-
derungen an die bereitgestellte Gasart bzw. Gas-
qualität haben. 

Zwar wird üblicherweise das Volumen von (Erd-
)Gas zur Verbrauchsbestimmung gemessen, abge-
rechnet wird jedoch der Energiegehalt des gelie-
ferten Gases. Im Falle, dass die Anwendungsfälle
gleichbleiben, ist die Integration unterschiedlicher
Gasqualitäten in getrennten Netzen insofern keine

Unmöglichkeit. Dies zeigen u. a. Erfahrungen bei
der Umstellung von L-Gas auf H-Gas. Daher sind
Endkunden insoweit schutzbedürftig, wie diese im
Vertrauen auf eine bestimmte Gasversorgung
langfristige Investitionen getroffen haben (z. B. in
Heizungssysteme oder bei Industrieanwendun-
gen). Oder mit anderen Worten: Ein Bestands-
schutz ist für Endkunden von höchster Relevanz. 

Unionsrechtlicher Anknüpfungspunkt ist hier Art.
3 Abs. 2 GasRL 2009. Danach können Mitglieds-
staaten den im Gassektor tätigen Unternehmen
Verpflichtungen auferlegen, die sich unter ande-
rem Sicherheit, einschließlich Versorgungssi-
cherheit, Regelmäßigkeit, Qualität19 und Preis der
Versorgung beziehen können. Darüber hinaus
müssen solche Verpflichtungen klar festgelegt,

18 Im Übrigen ist dies keine neue Fragestellung, denn diese Frage stellt sich bereits für Biogas (und bedürfte einer Lösung, sofern zukünftig noch
ein Ausbau vorgesehen ist).

19 Die Gasqualität spielt auch bei der technischen Betriebssicherheit als Teilbereich der Sicherheit im Sinne des Art. 3 Abs. 2 GasRL 2009 eine Rolle,
wonach gemäß Art. 8 GasRL die Mitgliedsstaaten oder ihre Regulierungsbehörden Kriterien für die technische Betriebssicherheit und für den An-
schluss an das Gasnetz technische Vorschriften zu veröffentlichen haben. Hinsichtlich der Gase aus erneuerbaren Quellen verweist 20 Abs. 2 RED
II auf Art. 8 GasRL 2009.
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transparent, nichtdiskriminierend und überprüf-
bar sein und den gleichberechtigten Zugang von
Erdgasunternehmen der Gemeinschaft zu den na-
tionalen Verbrauchern sicherstellen.

Die oben genannten Rahmenbedingungen gelten
nach Art. 1 Abs. 2 GasRL 2009 auch für Wasser-
stoffnetze, die der Einspeisung in das Erdgasnetz
dienen. Für reine Wasserstoffnetze sind die oben

genannten Vorschriften allerdings nicht anwend-
bar, sodass es für (künftige) Endkunden solcher
Netze derzeit keinen hinreichenden Bestandschutz
gibt. Gerade im Hinblick auf das Ziel einen einheit-
lichen europäischen Energiebinnenmarktes ist es
erforderlich, dass ein gassortenübergreifender
Bestandsschutz greift. Indes könnte Art. 3 Abs. 2
GasRL 2009 so ausgestaltet werden, dass dieser
für alle Gasarten gilt.

Zusammenfassung und Lösungsvorschlag
Die aktuellen EU-rechtliche Vorschriften stehen
dem Betrieb von Wasserstoffnetzen zum Zwecke
der Beimischung zwar nicht entgegen. Denn diese
Fälle der Beimischung sind durch Art. 1 Abs. 2
GasRL 2009 bereits im derzeitigen unionsrechtli-
chen Regulierungsrahmen integriert. 

Etwas anderes gilt jedoch bei reinen Wasserstoff-
netzen. Der Betrieb von reinen Wasserstoffnetzen
als solches stehen de lege late den Vorschriften
über die Entflechtung und über den Marktzutritt
zwar nicht entgegen. Nichtsdestotrotz kann der
Ausbau von reinen Wasserstoffnetzen und damit
der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur im All-
gemeinen praktisch nicht umgesetzt und ver-
wirklicht werden. Denn der EU-rechtliche Regu-

lierungsrahmen erlaubt derzeit nicht den Ausbau
von reinen Wasserstoffnetzen, weil dieser nicht
bedarfsgerecht ist. Ein weiteres Hemmnis besteht
darin, dass der Erdgasnetzbetreiber den Ausbau
eines reinen Wasserstoffnetzes nicht durch die
von seinen Erdgas-Netznutzern zu zahlenden Ta-
rife bzw. Netzentgelte finanzieren kann. 

Daher muss die GasRL 2009 dahingehend ange-
passt werden, dass diese sich nicht mehr aus-
schließlich auf Erdgas, sondern auch auf sonstige
Gase wie Wasserstoff bezieht. Zudem müssten
die nachgelagerten Rechtsvorschriften ausdrück-
lich auf Erdgas beschränkt werden. Da ein euro-
päischer Binnenmarkt für Erdgas nach wie vor exi-
stiert, sind diese auch weiterhin erforderlich.
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